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Screening auf Hepatitis B und C im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung  
ab 01. Oktober 2021  
 
Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) oder Hepatitis-C-Virus (HCV) bleiben häufig lange unerkannt,  
da Symptome erst spät auftreten können. Gegen beide Virus-Hepatitiden sind Therapie-Optionen verfügbar 
und gegen HBV steht eine wirksame Impfung zur Verfügung. Ein Screening asymptomatischer Personen 
kann Spätfolgen bei den Betroffenen und eine Weiterverbreitung in der Bevölkerung verhindern. 
Vor diesem Hintergrund können ab 01. Oktober 2021 gesetzlich versicherte Patient*innen ab dem 
35. Lebensjahr ein einmaliges Screening auf Hepatitis B und C im Rahmen der Allgemeinen 
Gesundheitsuntersuchung (GESU) in Anspruch nehmen. Bei Patient*innen, deren letzte GESU weniger  
als drei Jahre vor Inkrafttreten des Beschlusses stattgefunden hat, ist das Screening übergangsweise  
bis 31.12.2023 auch unabhängig vom dreijährigen Turnus der GESU abrechenbar.  
 
Die neuen GOP für das Screening auf Hepatitis B und/oder C im Rahmen der GESU 

GOP  Beschreibung  Bewertung 

01734 
Zuschlag zur GOP 01732 ab dem 35. Lebensjahr für das 
Screening auf Hepatitis B und/oder Hepatitis C  

 41 Punkte / 4,56 Euro 

01744 

Screening auf Hepatitis B und/oder Hepatitis C im Rahmen der 
Übergangsregelung (wenn zwischen 13. Februar 2018 und 
30. September 2021 bereits eine GESU nach GOP 01732 
stattgefunden hat) 

 41 Punkte / 4,56 Euro 

 
Das Screening im Rahmen der GESU wird nur einmal im Leben ab dem 35. Lebensjahr von den 
gesetzlichen Krankenkassen übernommen und beinhaltet: 
 Hepatitis-B-Screening mittels HBs-Antigen und/oder Hepatitis-C-Screening mittels  

Antikörper-Suchtest gegen HCV (Anti-HCV) 
 Bei positivem Screening erfolgt automatisch der direkte Erregernachweis mittels  

HBV-PCR bzw. HCV-PCR. Hierfür wird eine ungeöffnete große EDTA-Monovette aus  
derselben Blutentnahme benötigt. 

 
Material: 
 Serummonovette für die Screening-Parameter Anti-HCV und HBs-Antigen         und 
 große EDTA-Monovette für die ggf. notwendige HBV- oder HCV-PCR  
 
Anforderung:  
 Anforderung über star.net® oder als schriftliche Anforderung „GESU Hepatitis B“ und/oder  

„GESU Hepatitis C“ 
 Hinweis: Das Screening ist nur bei GKV-Versicherten als „GESU“ anforderbar.  

Bei Privat- und IGeL-Patienten bitte die Parameter wie üblich einzeln anfordern. 
 
 

Quellen: 
KBV PraxisNachrichten (online 12.08.2021): Screening auf Hepatitis B und C als Teil der  
Gesundheitsuntersuchung in den EBM aufgenommen. 
Beschluss des Bewertungsausschusses nach §87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 567.  
Sitzung am 04. August 2021.   


